
LIZENZVERTRAG
STRAUMANN SOFTWARE, Kaspar Steiner-Str. 14, CH-6032 Emmen, Schweiz

BITTE LESEN SIE DIESEN SOFTWARELIZENZVERTRAG SORGFÄLTIG 
DURCH, BEVOR SIE IN "AKZEPTIEREN" KLICKEN UND DIE SOFTWARE IN 
BETRIEB NEHMEN.

Die nachfolgenden Vertragsbestimmungen gelten für den Endabnehmer (nachfolgend 
“Lizenznehmer” genannt). Durch Klicken in “Akzeptieren”, erklärt sich der 
Lizenznehmer mit den Vertragsbestimmungen einverstanden. Ist der Lizenznehmer mit 
den Vertragsbestimmungen nicht einverstanden, so darf er die Software nicht in Betrieb 
nehmen und muss in “Ablehnen” klicken. In diesem Fall wird dem Lizenznehmer der 
Erwerbspreis nur voll zurückerstattet, wenn er alle Teile des erworbenen Produktes 
(einschliesslich allen schriftlichen Materials) dem Händler zurückgibt.

1. Gegenstand des Vertrages
Gegenstand des Vertrages ist das auf den Datenträgern vorliegende Computerprogramm und 
Computerdaten, sowie alle schriftlichen und sonstigen zugehörigen Materialien. Dies wird im 
folgenden als SOFTWARE bezeichnet.
STRAUMANN SOFTWARE macht darauf aufmerksam, dass es nach dem Stand der Technik 
nicht möglich ist, Computer-Software so zu erstellen, dass sie in allen Anwendungen und 
Kombinationen fehlerfrei arbeitet. Gegenstand des Vertrages ist daher nur eine SOFTWARE, 
die im Sinne der Programmbeschreibung und der Benutzerhandbücher grundsätzlich brauchbar 
ist.

2. Der Lizenznehmer hat das Recht
a) eine Kopie der beiliegenden SOFTWARE für die Dauer des Vertrages auf einem einzelnen 
Computer (d.h. nur einer Zentraleinheit und nur an einem Ort) zu benutzen,
b) von der SOFTWARE ausschliesslich für den Eigengebrauch eine Sicherheitskopie 
anzulegen. Dabei ist der Lizenznehmer verpflichtet, auf der Sicherheitskopie den 
Urheberrechtsvermerk der STRAUMANN SOFTWARE (“© STRAUMANN SOFTWARE, 
Schweiz. Alle Rechte vorbehalten.”) anzubringen.

3. Dem Lizenznehmer ist untersagt
a) Kopien der SOFTWARE oder des dazugehörigen schriftlichen Materials an einen Dritten zu 
übergeben oder einem Dritten auf eine andere Art zugänglich zu machen,
b) die SOFTWARE von einem Computer über ein Netz oder einen Datenübertragungskanal auf 
einen anderen Computer zu übertragen,
c) ohne die vorherige, schriftliche Einwilligung der STRAUMANN SOFTWARE die 
SOFTWARE abzuändern, zu übersetzen, zu entkompilieren oder zu entassemblieren,
d) von der SOFTWARE abgeleitete Werke zu erstellen oder das schriftliche Material zu 
vervielfältigen, es zu übersetzen oder abzuändern oder vom schriftlichen Material abgeleitete 
Werke zu erstellen.

4. Inhaberschaft an Rechten
Der Lizenznehmer erhält mit dem Produkterwerb nur Eigentum an dem körperlichen 
Datenträger, auf dem die SOFTWARE aufgezeichnet ist und an dem zugehörigen schriftlichen 
Material. Ein Erwerb von Rechten an der Software selbst ist damit in keiner Weise verbunden. 



Die STRAUMANN SOFTWARE behält sich insbesondere alle Veröffentlichungs-, 
Vervielfältigungs-, Bearbeitungs- und Verwertungsrechte an der SOFTWARE vor.
5. Übertragung des Benutzungsrechtes
Das Recht zur Benutzung der Software kann nur mit vorheriger, schriftlicher Einwilligung der 
STRAUMANN SOFTWARE und nur unter den Bedingungen diese Vertrages an einen 
Dritten übertragen werden.
Verschenkung, Vermietung und Verleih der Software sind ausdrücklich untersagt.

6. Dauer des Vertrages
Der Vertrag läuft auf unbestimmte Zeit. Das Recht des Lizenznehmers zur Benutzung der 
Software erlischt automatisch ohne Kündigung, wenn er eine Bedingung dieses Vertrages 
verletzt. Bei Beendigung des Nutzungsrechtes ist der Lizenznehmer verpflichtet, die original 
Datenträger wie alle Kopien der SOFTWARE einschliesslich etwaiger abgeänderter Exemplare, 
sowie das schriftliche Material an den Verkäufer zurückzugeben.

7. Schadenersatz bei Vertragsverletzung
Die STRAUMANN SOFTWARE macht darauf aufmerksam, dass der Lizenznehmer für alle 
Schäden aufgrund von Urheberrechtsverletzungen haftet, die der STRAUMANN 
SOFTWARE aus einer Verletzung dieser Vertragsbestimmungen durch den Lizenznehmer 
entstehen.

8. Änderungen und Aktualisierungen
Die STRAUMANN SOFTWARE behält sich das Recht vor, Änderungen oder 
Aktualisierungen der SOFTWARE nach eigenem Ermessen zu erstellen.

9. Gewährleistung und Haftung
a) Die STRAUMANN SOFTWARE gewährleistet gegenüber dem ursprünglichen 
Lizenznehmer, dass zum Zeitpunkt der Übergabe der  Datenträger  fehlerfrei ist.
b) Sollte der Datenträger fehlerhaft sein, so kann der Lizenznehmer während der 
Gewährleistungszeit von 30 Tagen nach Kauf gegen Vorlage der Rechnung/Quittung Ersatz 
verlangen.
c) Die STRAUMANN SOFTWARE übernimmt keine Garantie für die Fehlerfreiheit der 
Software. Insbesondere übernimmt wir keine Gewähr dafür, dass die SOFTWARE den 
Anforderungen und Zwecken des Erwerbers genügt oder mit anderen von ihm ausgewählten 
Produkten zusammenarbeitet. Die Verantwortung für die richtige Auswahl und die Folgen der 
Benutzung der Software, sowie der damit beabsichtigten oder erzielten Ergebnisse trägt der 
Lizenznehmer.
d) Die STRAUMANN SOFTWARE haftet nicht für Schäden, die aus der Nutzung oder dem 
Besitz der von ihr erstellten SOFTWARE verursacht worden sind.

10. Schlussbestimmungen
a) Änderungen dieses Vertrages oder zusätzliche Bestimmungen bedürfen zu ihrer Gültigkeit 
der Schriftform.
b) Gerichtsstand ist für beide Parteien das Domizil der STRAUMANN SOFTWARE. Dieser 
Vertrag untersteht dem schweizerischem Recht. Er gilt nicht für Produkte die nicht von 
STRAUMANN SOFTWARE hergestellt wurden.


